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Motion Morf
Bildung und Wissenschaft.
Verstärkung der Zusammenarbeit in Europa
Education et recherche.
Renforcement de la collaboration européenne

Wortlaut der Motion vom 30. November 1988
Der Bundesrat wird beauftragt, beim Bundesamt für Bildung
und Wissenschaft einen besonderen Kredit zur Förderung
internationaler Zusammenarbeit im Bereich Bildung und
Forschung zu eröffnen.

Texte de la motion du 30 novembre 1988
Le Conseil fédéral est chargé d'ouvrir un crédit spécial
auprès de l'Office fédéral de l'éducation et de la science,
destiné à promouvoir la collaboration internationale dans le
domaine de l'éducation et de la recherche.

Mitunterzeichner - Cosignataires: Ammann, Bäumlin
Richard, Bäumlin Ursula, Béguelin, Bircher, Bodenmann,
Borei, Braunschweig, Brügger, Bundi, Carobbio, Danuser,
Eggenberg-Thun, Euler, Fankhauser, Hafner Ursula, Haller,
Hubacher, Jeanprêtre, Lanz, Ledergerber, Leuenberger-
Solothurn, Leuenberger Moritz, Matthey, Mauch Ursula, Ott,
Pitteloud, Rechsteiner, Stappung, Ulrich, Zbinden Hans,
Züger (32)

Schriftliche Begründung - Développement par écrit
Im Rahmen der verstärkten internationalen Zusammenarbeit
in Europa sind in letzter Zeit zahlreiche neue Initiativen
ergriffen worden, bei denen jeweils auch die Schweiz zur
Mitarbeit eingeladen wurde. Als Beispiel seien genannt:
Stiftung Scientific Europe, Université de l'Europe, Föderalis-
mus-Seminar der Universität Fribourg in Zusammenarbeit
mit dem Europarat. Es steht ausser Zweifel, dass es für die
Schweiz in hohem Mass wichtig und kulturell, wissenschaft-
lich und wirtschaftlich bereichernd sein kann, bei diesen
Vorhaben jeweils aktiv mitzuwirken. Leider zeigte sich aber
nur allzu oft, dass es schwierig, wenn nicht sogar unmöglich
war, auch bescheidene Mittel für diese Art der Zusammenar-
beit aufzutreiben. Das zuständige Departement verfügt über
keinen entsprechenden Kredit und musste deshalb oft auf
wenig befriedigende Lösungen ausweichen. Es wäre des-
halb im Interesse unseres Landes, unser Instrumentarium
für eine wirksame Kooperation für Bildung und Forschung
den neuen Verhältnissen in Europa anzupassen.

Schriftliche Erklärung des Bundesrates
vom 27. Februar 1989
Déclaration écrite du Conseil fédéral du 27 février 1989

Der Bundesrat ist bereit, die Motion entgegenzunehmen.

Ueberwiesen - Transmis

#ST# 88.822

Motion Scheidegger
Wiederverkauf von Bauland.
Sperrfrist
Revente de terrains à bâtir.
Délai d'interdiction

Wortlaut der Motion vom 5. Dezember 1988
Der Bundesrat wird beauftragt, den eidgenössischen Räten
eine Vorlage zu unterbreiten, worin Artikel 218 OR um einen
Abschnitt «Sperrfrist für Bauland» zu ergänzen ist. Die
Sperrfrist soll fünf Jahre betragen. Der Bundesrat wird
ersucht, diese Gesetzesänderung möglichst rasch zu reali-
sieren.

Texte de la motion du 5 décembre 1988
Le Conseil fédéral est chargé de présenter aux Chambres
fédérales un projet de modification de l'article 218 du Code
des obligations qui introduise un délai d'interdiction de 5
ans pour la revente de terrains à bâtir. Cette modification
doit être réalisée dans les meilleurs délais.

Mitunterzeichner - Cosignataires: Aubry, Bonny, Butti ker,
Cavadini, Cincera, Eppenberger Susi, Fäh, Frey Claude,
Giger, Kohler, Loeb, Loretan, Martin, Müller-Meilen,
Nabholz, Petitpierre, Philipona, Salvioni, Steinegger,
Tschuppert, Wanner, Zwingli (22)

Schriftliche Begründung - Développement par écrit
Der Boden gerät in der Schweiz (dies hat nicht erst die
Abstimmung über die Stadt-Land-Initiative gezeigt) immer
mehr in den Vordergrund des gesellschaftlichen, politi-
schen, ökologischen und ökonomischen Interesses. Das
überrascht angesichts der zahlreichen Rollen, die er zu
erfüllen hat, und der damit zusammenhängenden vielfälti-
gen Ansprüche an diese knappe Ressource keineswegs. Der
Druck auf den Boden hat sich insbesondere in den letzten
Jahren akzentuiert. Extreme Spekulationsfälle werden aus
der ganzen Schweiz gemeldet, keineswegs nur aus den
Hauptzentren, was sich in den peripheren Lagen besonders
gravierend für Eigenheime und Eigentum für Neu- und
Kleinbetriebe auswirkt. Die Hintergründe dieser ungesun-
den Entwicklung sind vielfältig. Zu den realen Ansprüchen
an den knappen Boden kommt, sagen wir es gelinde, eine
unheilige, die Bodenpreise explodieren lassende Spekula-
tion; eine Spekulation, die vor allem auch auf die BVG-
Milliarden hofft, und zwar unbekümmert um strukturpoliti-
sche und volkswirtschaftliche'Konsequenzen, die schliess-
lich in einer langfristigen Verschlechterung der schweizeri-
schen Standortfaktoren enden müssen. Man wird unweiger-
lich an das alte Sprichwort erinnert: «Je besser der Boden,
desto besser das Unkraut.»
Lösungsansätze für Bodenproblematik sind auf vielerlei
Kanälen zu iniziieren (landwirtschaftliches Bodenrecht,
Raumplanungsgesetz-Revision, Eigentumsförderung mit
BVG-Geldern, Aenderung der Anlagepolitik BVG). Eine
Form, das Bodenproblem anzugehen, insbesondere die
Bodenspekulation zu bekämpfen, ist die Ausdehnung der
Sperrfrist, wie man sie seit Jahrzehnten für das Landwirt-
schaftsland in Artikel 218 OR kennt, auch auf das Bauland
(darunter fällt auch überbautes Land).
Die Sperrfrist für Bauland wurde mit der Botschaft des
Bundesrates von 1963 eingeführt. Im Differenzbereinigungs-
verfahren zwischen Ständerat und Nationalrat fiel diese
Regelung leider weg. Die bundespolitische Situation hat
sich aber so verschärft, dass heute dringend die vom Bun-
desrat im Jahre 1963 vorgeschlagene Regelung getroffen
werden muss. Allerdings muss die Sperrfrist von damals drei
auf neu fünf Jahre heraufgesetzt werden (im übrigen im
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